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Unter der Bedingung, dass die nach den §§ 21 Abs. 2 Nr. 7 i. V. m. 
37 Abs. 6 bzw. 38 Abs. 2 des WDR-Gesetzes erforderlichen  
Beschlüsse des Verwaltungsrats zu der bereits im Abschluss 
für das Geschäftsjahr 2022 berücksichtigten Dotierung von 
Rücklagen gefasst werden, erteilen wir den nachstehenden 
Prüfungsvermerk:

An den Westdeutschen Rundfunk Köln Anstalt des öffent-
lichen Rechts, Köln

Prüfungsurteile
Wir haben den Abschluss der Westdeutscher Rundfunk Köln 
Anstalt des öffentlichen Rechts, Köln, – bestehend aus der 
Vermögens- und Haushaltsrechnung (Betriebshaushaltsrech-
nung und Finanzrechnung), jedoch ohne den ergänzenden  
Geschäftsbericht gemäß § 41 Abs. 1 WDR-Gesetz, für das  
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 –  
geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Abschluss  
in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des WDR- 
Gesetzes und der Finanzordnung des WDR.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
Die gesetzlichen Vertreter:innen des Westdeutschen Rund-
funks Köln Anstalt des öffentlichen Rechts, Köln, sind verant-
wortlich für die Aufstellung des Abschlusses, der den Vor-
schriften des WDR-Gesetzes und der Finanzordnung in allen 
wesentlichen Belangen zu entsprechen hat. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter:innen verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Abschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten – falschen Angaben ist. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Abschlusses
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein 
Urteil zu diesem Abschluss abzugeben. Wir haben unsere Prü-
fung des Abschlusses unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Danach  
haben wir die Berufspflichten einzuhalten und die Prüfung des 
Abschlusses so zu planen und durchzuführen, dass hinreichen-
de Sicherheit darüber erlangt wird, ob der Abschluss frei von 
wesentlichen falschen Angaben ist.

Die Prüfung eines Abschlusses umfasst die Durchführung von 
Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für die im Ab-
schluss enthaltenen Wertansätze und zu den dazugehörigen 
Angaben zu erlangen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen 
liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Wirtschaftsprüfers. 
Dies schließt die Beurteilung der Risiken wesentlicher – beab-
sichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Angaben im Ab-
schluss ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt 
der Wirtschaftsprüfer das interne Kontrollsystem, das relevant 
ist für die Aufstellung des Abschlusses.
 
Ziel hierbei ist es, Prüfungshandlungen zu planen und durchzu-
führen, die unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des  
internen Kontrollsystems des WDR abzugeben. Die Prüfung  
eines Abschlusses umfasst auch die Beurteilung der ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden, der Vertretbarkeit der 
von den gesetzlichen Vertreter:innen ermittelten geschätzten 
Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der  
Gesamtdarstellung des Abschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grund- 
lage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
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